
SATZUNG FÜR DIE MUSIKSCHULE SCHÖNAICH 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und in Verbindung 
mit den §§ 2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes von Baden-Württemberg (KAG) 
Baden-Württemberg  hat der Gemeinderat am 20.10.2009 folgende Satzung für die 
Musikschule Schönaich beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Musikschule Schönaich ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Schönaich für ihre 
Einwohner. 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
Die Musikschule dient einer möglichst früh einsetzenden und umfassenden Ausbildung im 
Bereich der Musik. 
 

§ 3 
Benutzerkreis 

 
1. An der Musikschule werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene unterrichtet. 
2. Soweit es die Kapazität zulässt, können auch Personen, die ihren Wohnsitz nicht in 

Schönaich haben, unterrichtet werden. 
 

§ 4 
Benutzung 

 
Die Benutzung der Musikschule wird durch die Schulordnung geregelt. 
 

§ 5 
Unterrichtsgebühren 

 
Für die Teilnahme am Unterricht werden nach Maßgabe der Gebührensatzung für die 
Musikschule Gebühren erhoben. 
 

§ 6 
Schulleitung 

 
Die Musikschule wird von einer hauptamtlichen musikpädagogischen Fachkraft geleitet. 
 

§ 7 
Lehrkräfte 

 
An der Musikschule unterrichten vollbeschäftigte und teilbeschäftigte Lehrkräfte. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung vom 
01. Mai 1993 außer Kraft. 


